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Großbritannien und Irland frey stehe, ihr
Eigenthum aus dem Großherzogthum Olden¬
burg hinwegzuziehn, ohne daß sie gehalten
scyn, bey dem Wegzug desselben wegen ihrer
Eigenschaft als Ausländer irgend eine Ge¬
bühr, und namentlich irgend eine andere Ge¬
bühr, als eine solche zu bezahlen, zu deren
Erlegung die Großherzogllchen Unterthanen
gleichfalls verpflichtet sind.

Diese zwischen den beyderseitigen Gouver¬
nements getroffene Vereinbarung wird in Ge¬
mäßheit Höchsten Rescripts vom 27. v. M.
hiedurch zur Kcnntniß der hiesigen Behörden
und Unterthanen gebracht, jedoch dabey ausdrück¬
lich bemerkt, daß dieselbe sich nicht auf die
Großbritannischen Colonien außerhalb Europa
erstrecke, als welche in dieser Hinsicht jede ihre
besondere Verfassung und Gesetzgebung haben,
gegen welche daher auch in jedem besondern
Fall diesseits ein dem ihrigen gleiches Verfahren
zu beobachten ist.

27) Cammer - Bekanntmachung vom
5. April,  pudi . am 10. April  1830.

Vierteljährliche Seine Königliche Hoheit der Großherzog
Hebungsterml- haben durch die in Mehrern Districten des äl-

tern Theils des Herzogthums ausgesprochenen
Wünsche einer Verminderung der durch die Ver-
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ordrnmg vom 29 . December 1814 . vorläufig

beybehaltenen monatlichen Hebungstcrmine der

herrschaftlichen Gefälle Sich veranlaßt gefunden,

gnädigst zu bewilligen , daß bis weiter die mo¬

natliche,Hebung derselben abgestellt , und dafür
eine vierteljährliche eingeführt werden solle . Zn

dieser Absicht haben Höchstdieselben Folgendes

zu verordnen geruhet:

1) In den Aemtern des ältern Theils des

Herzogthums , mit Einschluß des ganzen
Amts Wildeshausen , mithin in den Krei¬

sen Oldenburg , Ovelgönne , Neuenburg

und Delmenhorst sollen bis weiter die herr¬

schaftlichen Ordinair - und Contributionsge-

fälle , die additionelle Contribution , die Abga¬

ben von den Gebäuden und die Consumtions-

Abgabe oder Accise, in vier Quartalstermi¬

nen , und zwar in den Monaten März,

May , August und November jeden Zahrs

eingezahlt und erhoben werden ; so daß in

jedem dieser Hebungstermine der vierte

Theil des ganzjährigen Betrags der stän¬

digen Gefälle und die Accise für die drey

vorhergehenden Monate entrichtet wird;

2 ) in eben diesen Terminen sind auch die an¬

dern herrschaftlichen und Commünal - Ge¬

fälle zu entrichten , insbesondere die Pacht-

gefälle resp . im May und November ( je-
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doch diejenigen die auf Lichtmeß fällig wer¬

den , im März und die auf Weihnachten

fälligen im November ), die herrschaftlichen
Holzkaufgelder imgleichcn die Canon - und

Recognitionsgelder im November , die

Deichfreyengelder im August , die Schlen-

gen - Steindeichs - Schweyburger - Commu-

niondeichsgelder theils im August , theils

im November . Für die unständigen He¬

bungen und für andere Commünal - Abga¬

ben wird jedesmal einer dieser vier He-

Lungstermine bestimmt werden , wenn nicht
besondere Umstände deren Erhebung zu ei¬

ner andern Zeit nothwendig machen , wel¬

che dann bey der Ausschreibung bestimmt
werden wird.

3 ) die Einzahlung dieser Gelder und deren

Erhebung geschieht in den bestimmten vier

Monaten in der Wohnung des Amts -Ein¬

nehmers , der dazu , Sonn - und Festtage

ausgenommen , vom 1 . bis 111. und vom

18 . bis zum letzten Monatötage täglich

Vormittags von 8 bis 1 Uhr und Nach¬

mittags von 2 bis 6 Uhr in seiner Woh¬

nung zugegen und zur Hebung und Qui-

tirung bereit seyn muß . Die zur Erleich¬

terung der Unterthanen bey der monatli¬

chen Bezahlung der Gefälle eingeführte



Erhebung derselben , in den verschiedenen
Kirchspielen des Amts , hört dagegen nun¬
mehr der Regel nach auf . Jedem Amte
wird überlassen , für jedes Kirchspiel seines
Districts gewisse Zahlungstage in jedem
der vier Hebungsmonate durch Publication
zu bestimmen , so , daß die Contribuenten
aus diesem Kirchspiel an diesen Tagen zu¬
erst und vor denjenigen aus andern Kirch¬
spielen , die sich etwa einsinden , abgefertigt
werden müssen;

g ) die den Aemtern im §. 77 . der Beamten-
Jnstruction ertheilte Befugniß zur Befri¬
stung mit den Steuern eines Monats auf
einen Monat wird dahin erweitert , daß
ihnen verstattet wird , den Contribuenten,
die ohne ihren Ruin oder Veräußerung ih¬
res unentbehrlichem Beschlags in dem ein¬
getretenen Hebungsmonate zu zahlen nicht
im Stande sind , Frist bis zum nächstfol¬
genden Hebungsmonate zu bewilligen , je¬
doch nur allein in Ansehung derjenigen
Landesherrlichen Gefälle , denen das zwey-
jährige Privilegium zustcht , nicht aber mit
Pacht - und Holzkaufgeldern und unstän¬
digen Hebungen , auch nicht mit den öffent¬
lichen und Commünal - Abgaben . Jndeß
müssen diejenigen , die einer solchen Be¬
fristung bedürfen , sie vor dem Illten Tage
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